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An das  

Jugendamt der Stadt Herford  

Team Kindertagespflege  

Auf der Freiheit 23  

32052 Herford  

 

Antrag auf Bewilligung von Kindertagespflege  
gem. §§ 22 bis 24 Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII) 

 

Antragsart 
☐ Erstantrag ☐ Randstundenbetreuung 

☐ Folgeantrag, Aktenzeichen:  
 

☐ Ich/Wir beantrage/n Kindertagespflege für mein/unser Kind gem. dem Rechtsanspruch ab dem vollendeten 1. 

bis 3. Lebensjahr wie folgt: 

☐ Ich/Wir beantrage/n Kindertagespflege für mein/unser Kind vor dem vollendeten 1. Lebensjahr wie folgt: 

☐ Ich/Wir beantrage/n Randstundenbetreuung für mein/unser Kind wie folgt: 

 

         1.Tag der Eingewöhnung (1)               Ende der Betreuung (2) 

☐ 15 Stunden pro Woche    
☐ 25 Stunden pro Woche   
☐ 35 Stunden pro Woche   
☐ 45 Stunden pro Woche   

(1) Beim Folgeantrag ist nur die Stundenanzahl/Woche und das Ende der Betreuung einzutragen 

(2) Ende Datum z.B. voraussichtlicher Eintritt KiTa; vorzeitige Änderungen sind möglich, Verweis auf die 

Richtlinien der Hansestadt Herford 

 

Hinweis:  
Der Antrag muss mindestens 3 Wochen vor Eingewöhnungsbeginn bei der Fachberatung der Hansestadt Herford 

vorliegen (Verweis auf die Richtlinien der Hansestadt Herford) 

☐ Mir/Uns ist bekannt, dass im Eingewöhnungsmonat max. 35 Stunden bewilligt werden 

☐ Mir/Uns ist bekannt, dass die Eingewöhnungszeit nicht unterbrochen werden darf (z.B. durch Urlaub) 

 

Angaben zur Kindertagespflegeperson 
Name, Vorname:  

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort: 

 

 

Telefonnummer Kindertagespflegestelle:  

 

Angaben zum Kind 
Name, Vorname:  

Straße, Hausnummer:  

PLZ, Ort:  

Geburtsdatum:  

Geschlecht: 

☐ Weiblich   ☐ Männlich   ☐ Divers 

Staatsangehörigkeit:  

Vorrangige Familiensprache: ☐ deutsch         ☐ andere Sprache: 

Eingangsdatum: 
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Angaben zu den Antragsstellenden 
                                         1. AntragstellerIn                       2. AntragstellerIn 
Geschlecht: ☐ Weiblich  ☐ Männlich  ☐ Divers ☐ Weiblich  ☐ Männlich  ☐ Divers 

Name:   

Vorname:   

Geburtsdatum:   

Straße, Hausnummer:   

PLZ, Ort:   

Telefonnummer:   

E-Mail-Anschrift:   

Staatsangehörigkeit:   

Sorgerechtssituation: ☐ sorgeberechtigt ☐ sorgeberechtigt 

☐ Amtsvormund: ☐ Ergänzungspflegschaft: 

Bei alleinsorgeberechtigten Personen:  

Negativbescheinigung (3) ☐ ist dem Antrag beigefügt          ☐ wird beantragt und nachgereicht 
(3) Wenn Sie alleinsorgeberechtigt sind, müssen Sie eine Negativbescheinigung vorlegen. Diese können Sie 

beantragen bei: Frau Sina Speckmeier, Auf der Freiheit 23, 32051 Herford  

Telefonnummer: 05221/ 189- 6157 E-Mail: sina.speckmeier@herford.de 
 
Bei Randstundenbetreuung oder Betreuung vor dem vollendeten 1. Lebensjahr 

Folgende Umstände erfordern die Betreuung meines Kindes in der Kindertagespflege: 
 

                                                           1. Antragstellende(r)           2. Antragstellende(r)   

Erwerbstätigkeit: selbstständig ☐ ☐ 

Erwerbstätigkeit: abhängig 

beschäftigt 

☐ ☐ 

Ausbildung (Schule, Beruf, Studium, 

Umschulung) 
☐ ☐ 

Sprachkurs deutsch, 

Integrationskurs 

☐ ☐ 

Eingliederungsmaßnahme in Arbeit ☐ ☐ 

Ergänzung zur KiTa ☐ ☐ 

Ergänzung zur Schule  ☐ ☐ 

Sonstige Gründe: 

 

 

 

                                                         

☐ Entsprechende Nachweise sind diesem Antrag beigefügt. 

☐ Entsprechende Nachweise werden bis zum___________ nachgereicht. 

 

Förderung in Kindertagespflege:  

 □󠄂 Mir/Uns ist bekannt, dass für die Gewährung von Kindertagespflege die Richtlinien des Jugendamtes der Stadt 

Herford über die Förderung von Kindern in Tagespflege i. V. mit der Elternbeitragssatzung der Stadt Herford  

vorbehaltlich einer Änderung des Bundes-/Landesrechts maßgebend sind.   

□󠄂 Mir/Uns ist bekannt, dass gem. § 24 Abs. 1 SGB VIII der Besuch einer Kindertageseinrichtung für Kinder vom 

vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt Vorrang hat. Beispiel: Ihr Kind ist am 24.03.2020 geboren. 

Kindertagespflege kann höchstens bis zum 31.07.2023 durch die Kommune finanziert werden. Es ist seitens der 

Erziehungsberechtigten rechtzeitig darauf hinzuwirken, einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung zu 

erhalten. Nur in besonders begründeten Ausnahmefällen kann eine Finanzierung in der Kindertagespflege über 

das 3. Lebensjahr hinaus erfolgen.  

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift beider Antragsstellenden 
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Ich/Wir gebe/n wahrheitsgemäß folgende Auskünfte zu den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen:

Name, Vorname

Straße *

PLZ, Ort

Telefon / Mobilfunknummer 

E-Mail-Adresse @

Sind Sie erwerbstätig?      Ja, als Beamter oder ähnliches      Ja, als Beamter oder ähnliches
(Zutreffendes bitte ankreuzen      Ja, als Angestellte, Arbeiterin      Ja, als Angestellter, Arbeiter

und Belege beifügen)      Ja, als Selbständige      Ja, als Selbständiger

     Ja, geringfügig (bis 450,00 Euro)      Ja, geringfügig (bis 450,00 Euro)

     Nein      Nein

Erhalten Sie/Erhielten Sie...      Urlaubsgeld      Urlaubsgeld

(Zutreffendes bitte ankreuzen      Weihnachtsgeld      Weihnachtsgeld

und Belege beifügen)      Prämien, Gratifikationen      Prämien, Gratifikationen

     Sonstige einmalige Einkünfte      Sonstige einmalige Einkünfte

     Elterngeld      Elterngeld

Für nachfolgendes Kind nehme/n ich/wir Leistungen der Kindertagespflege in Anspruch:

Geburtsdatum

Das Kind ist leibliches Kind Pflegekind (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Weitere Kinder im Haushalt des/der Beitragspflichtigen

Geburtsdatum

Name, Vorname Geburtsdatum Kindergarten:

1. Angaben zur Höhe der Bruttoeinkünfte

Zur Feststellung des Elternbeitrages für die Inanspruchnahme von Leistungen der Kindertagespflege haben

Sie sich gem. §  7 Elternbeitragssatzung zu Ihrem Bruttojahreseinkommen zu erklären und entsprechende

Nachweise und Belege einzureichen, die für die Beitragsermittlung relevant sind. Zu diesem Zweck füllen Sie

bitte die umseitige Tabelle aus und fügen Ihren Angaben UNBEDINGT Belege bei. 

Geeignete Belege können sein: Einkommensteuerbescheid, aktuelle

Gehaltsabrechnungen, Arbeitslosen-/Krankengeldbescheid, SGB II - Bescheid etc.

bei der Inanspruchnahme von Leistungen der Kindertagespflege

An das

Jugendamt der Stadt Herford

Team Kindertagespflege 

Auf der Freiheit 23

32052 Herford

Erklärung zum Elterneinkommen

gem. der Richtlinien zur Förderung von Kindertagespflege, Elternbeitragssatzung der Stadt Herford sowie § 90 SGB VIII

VaterMutter

Name, Vorname Kindergarten:

Beginn KindertagespflegeName, Vorname
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Mutter Vater

- durchschnittliches mtl. Bruttoeinkommen, bzw. Einkommen aus

  selbständiger Tätigkeit (einschl. Weihnachts- und Urlaubsgeld = Jahresdurchschnitt)

- bzw. Jahresbruttoeinkommen laut Einkommensteuerbescheid €

- Einkommen aus geringfügiger Beschäftigung €

- Arbeitslosengeld €

- Leistungen nach dem SGB II (Sozialhilfe) €

- Unterhalt / Unterhaltsvorschuss €

- sonstiges Einkommen,  (z. B. Wohngeld, Renten, Eingliederungshilfe, 

   Berufsausbildungsbeihilfe, positive Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung etc.)

- Elterngeld €

- Werbungskosten jährlich (vom Brutto-Einkommen abzuziehen)

Die erforderlichen Einkommensnachweise und Belege ( zu den oben angegebenen Posten)

(Zutreffendes bitte ankreuzen) Datum

      habe ich beigefügt.  werde ich umgehend nachreichen.  werden erst zum

eingereicht, weil: 

2. Selbsteinschätzung (für Selbständige)

Mein/Unser Bruttojahreseinkommen abzüglich Werbungskosten wird im akuellen Kalenderjahr voraussichtlich 

€ betragen.

3. Erklärung

Mir/uns ist bekannt, dass

*  Änderungen der Einkommensverhältnisse (Erwerbsaufnahme, Arbeitgeberwechsel etc.) oder Familien-

   verhältnisse (Umzug etc.) stets unverzüglich anzugeben sind. 

*  wissentlich falsche Angaben oder das vorsätzliche Verschweigen von rechtserheblichen Tatsachen gem.  

   § 60 SGB I strafbar sind und gem. § 11 der Elternbeitragssatzung als Ordnungswidrigkeit mit einer 

   Geldbuße bis zu 1.000 Euro geahndet werden können.

*  ich/wir Beiträge nachzuzahlen haben, wenn die Beiträge aufgrund unvollständiger, unrichtiger Angaben  

   oder wegen vorsätzlichem bzw. grob fahrlässigem Verschweigen einer relevanten Einkommensänderung 

   zu niedrig festgesetzt wurden.

*  meine/unsere Angaben in dieser Erklärung geprüft werden.

*  ohne Angaben zur Einkommenshöhe oder ohne den geforderten Nachweis der jeweils höchste Eltern-

   beitrag festgesetzt wird. 

Ich/Wir erkläre/n, dass meine/unsere Angaben in allen Punkten vollständig und richtig sind. 

? ?

Ort, Datum Unterschrift Mutter

€

Begründung

€

Maßgebend ist das zu erwartende Bruttoeinkommen des aktuellen Kalenderjahres!

-                     €

€

€

Unterschrift Vater

€

-                       €

 €

€

€

€

€


